
Gefährdungsbeurteilung Unterweisungen
Checkliste: Unterweisungen in der Zahnarztpraxis
	Thema/Themen
	Regelwerke
	Wann durchführen?
	Ja
	Nein

	Aktive Medizinprodukte (z. B. Hochfrequenzgeräte):
Betrieb von Medizinprodukten nur nach erfolgter Einweisung in die sachgerechte Handhabung, 
Anwendung und den Betrieb sowie in die zulässige Verbindung mit anderen Medizinprodukten, Gegenständen und Zubehör anhand der Gebrauchsanweisung sowie beigefügter sicherheitsbezogener 
Informationen und Instandhaltungshinweise.
	MPBetreibV
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. 
Geräteneuanschaffung)
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	

	Allgemeine Unfallverhütung, 

Arbeitsschutz:

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
	ArbSchG

BGV A1
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. neuer 
Arbeitsplatz)
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	

	Arbeitsmedizinische Vorsorge und Immunisierung:
	BioStoffV

GefStoffV

ArbMedVV
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen 
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	

	Arbeitsmittel (z. B. Druckgeräte, elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel):
über auftretende Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen im Umgang mit Arbeitsmitteln
	BetrSichV
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. neue 
Arbeitsmittel)
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	

	Mutterschutz und Jugendliche:
Jugendliche über Unfall- und 
Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Gefahrenabwendung; 
Werdende oder stillende Mütter über die Ergebnisse der Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
(Gefährdungsbeurteilung)
	JArbSchG

MuSchArbV
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	JArbSchG

MuSchArbV
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. neuer 
Arbeitsplatz)
	
	

	
	JArbSchG
	Jugendliche regelmäßig mindestens einmal halb-
jährlich
	
	

	
	MuSchArbV
	Werdende oder stillende Mütter regelmäßig 
mindestens einmal 
jährlich
	
	

	

	Bildschirmarbeitsplatz:
	BildscharbV
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen 
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	


	Thema/Themen
	Regelwerke
	Wann durchführen?
	Ja
	Nein

	Biostoffe:
über auftretende Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen 
(Betriebsanweisung). Arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen!
	BioStoffV
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. neuer 
Arbeitsplatz)
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	

	Brandschutz:
über Brandschutz-Organisation (Alarmplan) und den Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen 
	BGV A1
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. neues 
Personal)
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	

	Datenschutz:
z. B. Datengeheimnis, 
Verschwiegenheitsverpflichtung
	LDSG
	mit Arbeitsvertrag
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	Erste Hilfe:
über Organisation (Alarmplan) der Ersten Hilfe und die Erste-Hilfe-Ausstattung
	BGV A1
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. neues 
Personal)
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	

	Gefahrstoffe:
über auftretende Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen 
(Betriebsanweisung). Arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen!
	GefStoffV
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. neues Gefahrstoffprodukt wird 
eingeführt)
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	

	Hygiene:
	TRBA 250
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen 
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	
	
	Auszubildende halbjährlich
	
	

	

	Beschäftigung von 
Jugendlichen:
	JArbSchG
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen 
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
halbjährlich
	
	

	

	Laserbetrieb:
Personen, die Lasereinrichtungen der Klassen 2 bis 4 anwenden oder die sich in Laserbereichen von 
Lasereinrichtungen der Klassen 
3 B, 3 R oder 4 aufhalten, sind über das beachtende Verhalten zu 
unterweisen.
	BGV B2
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. neues 
Lasergerät)
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	


	Thema/Themen
	Regelwerke
	Wann durchführen?
	Ja
	Nein

	Persönliche Schutzausrüstung:
über sicherheitsgerechtes Benutzen der persönlichen Schutzausrüstung
	PSA-BV
	vor Tätigkeitsaufnahme
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. neuer 
Arbeitsplatz)
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
	
	

	

	Röntgenbetrieb:
Personen, die berechtigt Zutritt zum Kontrollbereich haben, sind über 
die Arbeitsmethoden, die möglichen Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den hierfür notwendigen Inhalt der RöV und 
der Anzeige zu unterweisen.
	RöV
	vor erstmaligem Zutritt zum Kontrollbereich
	
	

	
	
	bei wesentlichen Veränderungen (z. B. neues 
Röntgenverfahren)
	
	

	
	
	regelmäßig mindestens 
einmal jährlich
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